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An alle Vollzeitschülerinnen und Voll-
zeitschüler ab der 11. Klasse 

(mit Wohnort Nürnberg) 
 
 
 

 
03.04.2024 

Informationen zur Fahrtkostenrückerstattung ab 
Schuljahr 2024/2025 für: 

Nürnberger Schülerinnen und Schüler ab der 11. Jahr-
gangsstufe an Gymnasien/ Wirtschaftsschulen/ Fach-
oberschulen/ Berufsoberschulen/ Berufsfachschulen 
bzw. Jahrgangsstufe 10 im Teilzeitunterricht an Be-
rufsschulen (duale Ausbildung)  
 
Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Erzie-
hungsberechtige, 
 
Oben genannte Schülerinnen und Schüler, die in Nürnberg woh-
nen, können eine Fahrtkostenerstattung beantragen. 
 
Voraussetzungen für die Kostenerstattung sind: 
 
1. die Gesamtsumme der Fahrtkosten eines Schülers über-

steigt 320 EUR im Schuljahr (Belastungsgrenze/Eigenbeteili-
gung) 
oder: 
die Gesamtsumme der Fahrtkosten je Familie übersteigt 490 
EUR im Schuljahr (Familienbelastungsgrenze/Eigenbeteili-
gung) 
 
Hinweis: Für die Berechnung der Familienbelastung sind nur die Ge-
samtkosten der Beförderung für die oben genannten Schülerinnen und 
Schüler in einer Familie maßgebend. 

 
2. der Schulweg ist in eine Richtung jeweils länger als 3 km und 
3. die nächstgelegene Schule wird besucht.1 

 
Sie erhalten die Fahrtkosten in voller Höhe zurück, wenn die Belastungs-
grenze entfällt, da  
   
a) Sie für drei oder mehr Kinder Kindergeld nach dem Bundeskinder-

geldgesetz beziehen (Nachweis durch aktuellen Bescheid der Fa-
milienkasse bzw. Kontoauszug von August 2024). 
 

b) Sie als der Unterhaltsleistende/-r oder Schüler bzw. Schülerin Hilfe 
zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch 

                                                
1 Kosten zu auswärtigen Schulen können nur dann erstattet werden, wenn der Beför-

derungsaufwand dem geringsten Beförderungsaufwand im Vergleich zu den ande-

ren Schulen entspricht (Maßgabe sind Tarife/Tarifstufen der Monatskarten). 
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(SGB XII), Bürgergeld nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB II) erhalten. Dies gilt analog beim Bezug von Leistungen nach 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) bzw. bei Leistungen zur 
Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung nach SGB 
XII. (Nachweis ab August 2024 durch aktuellen Leistungsbe-
scheid). 

 
 
 
 

 
Antrag: 
 
Den Online-Dienst zur Fahrtkostenerstattung finden Sie unter: 
 
www.schulen-in-nürnberg.de > Schülerbeförderung > Fahrtkosten-
erstattung 
 

 
 

Ihre Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in allen Fragen zur 
Schülerbeförderung bei der Stadt Nürnberg erreichen Sie telefonisch un-
ter: 

Tel.-Nr. 0911/231 – 11 400 
 
oder per E-Mail unter schuelerbefoerderung@stadt.nuernberg.de. 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihr Team Schülerbeförderung der Stadt Nürnberg 

http://www.schulen-in-nürnberg.de/
mailto:schuelerbefoerderung@stadt.nuernberg.de

